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gleichem Umlagefuß , jedoch in der Weiſe aufgebracht , daß die Gebäude

eines Ortes , in welchem Brandfälle vorkommen , deren Geſammtentſchä⸗

digungsbetrag beſtimmte Theile des Geſammtverſicherungsanſchlags des

Ortes überſteigt , mit höheren Umlagen nach vier Claſſen beigezogen

werden .

Die Aufſichtsbehörde bildet unter dem Namen Verwaltungsrath eine

landesherrliche Commiſſion unter dem Vorſitz eines Mitgliedes des Großh .

Miniſteriums des Innern .

Verwaltungsrath .

Vorſtand : Ludwig Cron , Geh . Rath II . Cl. , ſ. o.

Mitglieder : Anton Walli , Geh. Referendär , ſR. 05

Eugen v. Seyfried , Geh . Rath II . Cl . , ſ. o.

Secretär : Carl Auguſt Roſenfeldt .
1 Kanzleiaſſiſtent , 1 Bauſchätzungs - Controleur .

General - Wittwen - und Brandeaſſe .

Generalcaſſier : Friedrich Stein . F4. P. H. H. 3.
Controleur : Leopold Stahl , Zahlmeiſter .
Buchhalter : Julius Karlein .

1 Aſſiſtent , 1 Decopiſt , 1 Kanzleidiener .

14. Prüſungscommiſſion für einjährige
Freiwillige in Carlsxuhe .

Die Prüfungscommiſſion für einjährige Freiwillige iſt wie folgt zu⸗

ſammengeſetzt :

a. Militäriſche Alitglieder :

Major Engler .
Major Herwarth ev. Bittenfeld .

b. Civilmitglieder :

Landescommiſſär und Miniſterialrath C. Winter .

Verwaltungsgerichts - Rath Wielandt .
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c. Außerordentliche Mitglieder :

Gymnaſiumsdirector Pr . Wendt .

Profeſſor Heingärtner .

II . Verwaltungs⸗Rechtspflege .

Die Rechtspflege in beſtimmten , vom Geſetz oder durch Regierungs —

verordnung bezeichneten Streitigkeiten über öffentliches Recht wird

in erſter Inſtanz regelmäßig von den Bezirksräthen unter dem Vorſitz

des Bezirksbeamten , und in der letzten Inſtanz von dem Verwaltungs —

Gerichtshof ausgeübt .

Nichtigkeitsbeſchwerden gegen Erkenntniſſe des Letzteren , welche nur

wegen Unzuſtändigkeit oder Gewaltsüberſchreitung zuläſſig ſind , entſcheidet

das Staatsminiſterium in ſeiner zur Entſcheidung von Competenzeon⸗

flicten vorgeſchriebenen Zuſammenſetzung .

Zu derartigen Streitigkeiten gehören namentlich ohne Unterſchied , ob

Einzelne , Körperſchaften oder der Staat dabei betheiligt ſind , jene über

Staats - Bürgerrecht , Heimathsrecht , Unterſtützung , Orts - Bürgerrecht ,

Bürgernutzen , Beiträge und perſönliche Leiſtungen zu Gemeindezwecken ,

Kriegskoſten , Einquartierung und Vorſpann , Kirchen - und Schulverbands —
beiträge , Gemeindeweg - Beiträge , Bewäſſerungs⸗ und Entwäſſerungsan —

lagen , Stimmberechtigung und Wählbarkeit bei Gemeinde⸗ , Bezirks - und

Kreiswahlen u. ſ. w.

Alle Verhandlungen von Verwaltungsſtreitigkeiten vor den Bezirks —

räthen und dem Verwaltungs⸗Gerichtshofe ſind mündlich und öffent —

lich , unter ſchriftlicher Feſtſetzung des thatſächlichen Verhältniſſes und

des Ergebniſſes der Beweiſe , ſoweit es als Grundlage für die Entſchei —

dung nöthig iſt .

1. Verwaltungs - Gerichkshof
( mit dem Sitz in Carlsruhe ) .

Der Verwaltungs - Gerichtshof urtheilt in Verſammlungen von 5 Mit⸗

gliedern . Er hat vor ſeiner Entſcheidung den von jedem Miniſterium

für ſeinen Geſchäftskreis aufgeſtellten Vertreter des Staatsintereſſes zu

hören , der in der Sitzung des Gerichts ſeine Anträge ſtellt und begrün —

det . Die Bevollmächtigten der Parteien müſſen aus der Zahl der Rechts —⸗

anwälte ſein . Die ſelbſt auftretende Partei muß von einem ſolchen be⸗

gleitet ſein . Die dienſtliche Aufſicht führt das Miniſterium des Innern .
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